
Antrag 11 – AUGE/UG
Sozialhilfe-Grundgesetz
Der Antrag wurde dem BAK-Vorstand zur Behandlung zugewiesen und wie folgt behandelt:
Teile des dem Antrag zugrundeliegenden Gesetzes wurden vom VfGH im Dezember 2019 
aufgehoben.
Dadurch verliert der Antrag wesentliche Bezugspunkte. Zusätzlich erlauben einige Punkte und
Formulierungen keine Zustimmung, obwohl der Antrag dem Grunde nach in die richtige Richtung 
geht.
Der BAK-Vorstand beschließt deshalb, bei der bisherigen Positionierung zur Mindestsicherung bzw
Sozialhilfe zu bleiben, wie sie zB in der BAK-Stellungnahme zum Sozialhilfe-Grundsatzgesetz vom
21.12.2018 zum Ausdruck kommt.
Die wesentlichen Gründe für die Nicht-Annahme des Antrags:
- Veränderte Rechtslage durch die Entscheidung des VfGH vom 12.12.2019. Der Antrag bezieht
sich auf teils nicht mehr in Kraft befindliche Bestimmungen. Darunter fallen vor allem der
„Arbeitsqualifizierungsbonus“ als einziges Kriterium für die Arbeitsfähigkeit und die stark 
regressive
Staffelung der Kinderrichtsätze. Beides wurde als verfassungswidrig aufgehoben.
- Hinweis auf „das dazugehörige Sozialhilfe-Ausführungsgesetz“ im Antrag, der sich offenbar auf
das mittlerweile überarbeitete Ausführungsgesetz in NÖ bezieht (der Antrag wurde ursprünglich in
der dortigen VV eingebracht). Zudem müsste begründet werden, warum die BAK zu einem Landes-
Ausführungsgesetz Stellung nehmen soll.
- Die Formulierung „zerstört das unterste soziale Netz“ ist überzogen, trotz aller berechtigten Kritik
am SH-Grundsatzgesetz.
- Die Kritik an der Vorgabe, den Geburtsort der Eltern angeben zu müssen, ist berechtigt, daraus
lässt sich trotzdem schwer ein „gewollter Ethnisierungsgedanke der Sozialhilfe“ ableiten
(Geburtsort bzw Land der Geburt ist nicht gleich Ethnie).
- Bei den konkreten Forderungen ist die Formulierung „… unterstützt alle zielführenden rechtlichen
Schritte, die das Inkrafttreten dieses Gesetzes … beschränkt oder verhindert“ – problematisch, da
das Grundsatzgesetz ja bereits seit einiger Zeit in Kraft ist.


